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01 Allgemeines 

01 Swiss Skydive verlangt für Inhaber ausländischer Lizenzen eine Meldung zur Ausübung der Tätig-
keit als 
a) Sprunglehrer (Weisung 01-07) 
b) AFF-Sprunglehrer/-Jumpmaster (Weisung 01-06) 
c) Tandempilot (Weisung 01-05) 

02 Die Meldung von Assistenten muss jährlich erneuert werden. 
 

02 Voraussetzungen 

01 Die Meldung der Assistenten muss erfolgen vor Einsatzbeginn durch die/den Schweizer Fall-
schirm-Schule/-Tandembetrieb mit dem Dokument 02-20. Die Meldung umfasst eine Begründung 
für den Einsatz sowie den Einsatzbereich des Assistenten. 

02 Mit der Meldung bestätigt die/der Fallschirm-Schule/-Tandembetrieb den Einsatz, die interne Wei-
terbildung und Betreuung des Assistenten. 

03 Der Assistent verfügt in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen über: 

a) die entsprechende(n) ausländische(n) Lizenz(en). 

b) den geforderten Trainingsnachweis gemäss Weisung von Swiss Skydive. 

c) Der Assistent erfüllt die entsprechenden Minimalanforderungen gemäss Weisungen von 
Swiss Skydive. 

d) Der Assistent verfügt über Sprachkenntnisse des Zielpublikums. 

 
 

 


